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Vorbemerkung: Zufolge der Kriegserklärun
1915 an Österreich-Ungarn stand Italien zunä

im Kriegszustand, während mit seinem V
Reiche, nur die diplomatischen Bez

am 27. August 1916 wurde auch an Deuts

der Zwischenzeit erfuhr die Behandlun

reich wurde zwar von italienischer wie

keit ins Auge gefaßt, “daß es auch mit

werde; die Regierungen gewährleistete
eine besondere „Verständigung“ vom21.

rechte der Deutschen in Italien und der

und nach — namentlich nach der Paris

jerten vom 14. bis 16. Juni 1916 — de

Regierung immer schärfere Maßnahmen auc

mit seinen Feinden verbündeten Staaten, s

handlung der Privatrechte von österreichi

angehörigen auf italienischem Boden

liche Entwicklung der Verhältnisse ist auch
aufgebaut:

1. Kapitel: Das Handelsverbot

1. Verbot der Ausfuhr und Einfuhr von Warer

24. Mai 1915, Seite 77.

2. Das Verbot von Rechts

Seite 78.

2. Kapitel: Requisition und Beschlagnahme.
3. Dekret, das Vergeltungsmaßnahmen

zuläßt (Beschlagnahme, Sequestration,
nehmungen), 13, April 1916. Seite 80.

?) Siehe unten S. 82.
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